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Mögliche CO2-Bepreisung für Müllverbrennung - Folgen für Thüringer Müllverbren-
nungsanlagen und die Müllgebühren

Das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz hat die Kleine Anfrage 7/4251 vom 
13. Januar 2023 namens der Landesregierung mit Schreiben vom 17. Februar 2023 beantwortet:

1.	 Welche	Auffassung	vertritt	die	Landesregierung	im	Hinblick	auf	eine	CO2-Bepreisung	für	Müllverbren-
nung (bitte begründen)?

Antwort:
Thüringen hat sich mit seinem Thüringer Gesetz zum Klimaschutz und zur Anpassung an die Folgen des 
Klimawandels (Thüringer Klimagesetz -ThürKlimaG-) vom 18. Dezember 2018 (GVBl. 14/2018, S. 816) 
ambitionierte	Ziele	gesetzt.	Daher	ist	es	folgerichtig,	dem	von	der	Bundesregierung	beschrittenen	Pfad	
der	Emissionsminderung	durch	Bepreisung	von	CO2-Emissionen	auch	in	der	Abfallwirtschaft	zu	folgen.	
Demzufolge	hat	der	Bundesrat	mehrheitlich,	mit	Zustimmung	Thüringens,	beschlossen,	zu	dem	Gesetz	
der	Bundesregierung	"Zweites	Gesetz	zur	Änderung	des	Brennstoffemissionshandelsgesetzes"	(BEHG)	
keinen Einspruch zu erheben.

2. Welche Reaktionen seitens Thüringer Müllverbrennungsanlagen liegen der Landesregierung diesbezüg-
lich seit wann vor?

Antwort:
Hierzu	liegen	der	Landesregierung	derzeit	keine	Reaktionen	vor.

3.	 Mit	welchen	Preisanstiegen	rechnet	die	Landesregierung	ab	dem	Jahr	2024	bezüglich	der	von	den	be-
troffenen	Müllverbrennungsanlagen	kalkulierten	Gebühren	für	Zweckverbände,	Haushalte	und	gegebe-
nenfalls	Unternehmen?

Antwort:
Hierzu	liegen	der	Landesregierung	derzeit	keine	eigenen	Erkenntnisse	vor.	Es	wird	auf	eine	im	Auftrag	
des	Bundesministeriums	für	Umwelt,	Naturschutz,	nukleare	Sicherheit	und	Verbraucherschutz	(BMUV)	
für	das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Klimaschutz	(BMWK)	erstellte	Studie	zu	den	"Auswirkun-
gen	des	nationalen	Brennstoffemissionshandels	auf	die	Abfallwirtschaft"	(nur	als	Download	auf	der	In-
ternetseite	des	BMWK	verfügbar)	im	Vorfeld	der	Erarbeitung	der	Novelle	des	BEHG	verwiesen,	dem-
zufolge	die	Abfallgebühren	durch	das	BEHG	je	nach	Szenario	und	Annahme	zwischen	vier	und	neun	
Euro	pro	Einwohner	und	Jahr	steigen	könnten.	Bei	näherer	Betrachtung	der	für	die	verschiedenen	An-
nahmen	berechneten	Gebührenerhöhungen	(Abbildung	3.6	auf	Seite	23	der	Studie)	ist	für	die	meisten	
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Kommunen in Thüringens eher von vier bis sechs Euro pro Einwohner und Jahr auszugehen, weil sich 
die	Abfallmengen	-	bezogen	auf	die	zugrunde	gelegten	Abfallmengen	-	überwiegend	im	Bereich	mittle-
res	Abfallaufkommen	oder	darunter	bewegen.	Der	Anstieg	der	Strompreise	führt	aktuell	zu	Mehreinnah-
men	der	Anlagenbetreiber.	Dadurch	könnten	Gebührenerhöhungen	auch	geringer	ausfallen	als	in	der	
Studie prognostiziert. 

4.	 Wie	viele	Müllverbrennungsanlagen	für	Verbrennung	welcher	Abfallarten,	die	von	der	möglichen	neu-
en	Regel	betroffen	wären,	gibt	es	nach	Kenntnis	der	Landesregierung	aktuell	wo	in	Thüringen	und	von	
welchen	Landkreisen	und	kreisfreien	Städten	beziehungsweise	welchen	Zweckverbänden	werden	sie	
versorgt,	wie	viele	Haushalte	und	gegebenenfalls	Unternehmen	sind	jeweils	betroffen?	Wie	viele	Ton-
nen	welcher	Abfallarten	haben	diese	Anlagen	nach	Kenntnis	der	Landesregierung	seit	dem	Jahr	2020	
jeweils	verbrannt?

Antwort:
In	Thüringen	gibt	es	drei	thermische	Restabfallbehandlungsanlagen	(RABA).	Die	Anlagen	zu	1	und	2	
unterfallen	zukünftig	den	Regelungen	des	BEHG.

1.	 Die	RABA	Zella-Mehlis	wird	vom	Zweckverband	 für	Abfallwirtschaft	Südwestthüringen	 (ZASt)	be-
trieben	und	behandelt	im	Wesentlichen	die	Restabfälle	sowie	zum	Teil	den	Klärschlamm	seiner	Ver-
bandsmitglieder	(Landkreise	Hildburghausen,	Schmalkalden-Meiningen	und	Sonneberg;	Stadt	Suhl;	
Abfallzweckverband	Wartburgkreis-Stadt	Eisenach).

2.	 Die	RABA	Erfurt-Ost	wird	von	der	Thüringer	Umweltservice	GmbH	(TUS)	betrieben	und	behandelt	
die	Restabfälle	der	Stadt	Erfurt.

3.	 Die	Thermische	Verwertungsanlage	(TVS)	Rudolstadt-Schwarza	wird	vom	Zweckverband	Abfallwirt-
schaft	Saale-Orla	(ZASO)	betrieben	und	behandelt	zum	einen	Abfälle	der	Papierfabrik	Jass	und	an-
derer	Unternehmen	am	Standort,	zum	anderen	teilweise	die	Restabfälle	seiner	Verbandsmitglieder	
(Landkreise	Saale-Orla	und	Saalfeld-Rudolstadt).

Diese	Anlage	fällt,	da	mehr	als	50	Prozent	der	Abfälle	aus	der	Industrie	stammen,	unter	die	Rege-
lungen	des	Gesetzes	über	den	Handel	mit	Berechtigungen	zur	Emission	von	Treibhausgasen	(Treib-
hausgas-Emissionshandelsgesetz	-TEHG-)	vom	21.	Juli	2011.

Die	Anlagen	behandeln	die	anfallenden	Abfälle	aus	den	Haushalten	und	Unternehmen	 in	 ihrem	Ein-
zugsgebiet	sowie	Dritter.	Zur	Anzahl	der	Haushalte	und	Unternehmen	liegen	der	Landesregierung	kei-
ne Kenntnisse vor.
Die	jeweils	behandelten	Abfallmengen	sind	in	der	beigefügten	Anlage dargestellt. Dabei wurden die Ab-
fallmengen	entsprechend	ihres	Abfallschlüssels	nach	der	Verordnung	über	das	Europäische	Abfallver-
zeichnis	(Abfallverzeichnis-Verordnung	-AVV-)	zu	Gruppen	zusammengefasst.

5.	 Welche	Maßnahmen	sind	seitens	der	Landesregierung	geplant,	um	mögliche	Preissteigerungen	für	die	
Thüringer	Bürger	als	auch	für	die	Thüringer	Kommunen	zu	verhindern?	Wenn	keine	Maßnahmen	ge-
plant sind, warum nicht?

Antwort:
Derzeit	sind	seitens	der	Landesregierung	keine	Maßnahmen	zur	Verhinderung	von	möglichen	Preisstei-
gerungen	geplant.	Zur	Begründung	wird	auf	die	Antwort	zu	Frage	3	verwiesen.

6.	 Welche	Auffassung	vertritt	die	Landesregierung	im	Hinblick	auf	die	Kritik	eines	Verbands	kommunaler	
Unternehmen,	dass	eine	CO2-Bepreisung	bei	Siedlungsabfällen	nicht	geeignet	sei,	eine	Lenkungswir-
kung zu erzielen (bitte begründen)?

Antwort:
Die	kritische	Position	des	Verbandes	kommunaler	Unternehmen	e.	V.	(VKU),	ein	CO2-Preis	auf	die	Ver-
brennung	von	Siedlungsabfällen	könne	keine	klimaschützende	Lenkungswirkung	entfalten,	wird	nicht	
geteilt.	Die	Einschätzung	des	VKU	ist	zwar	für	eindeutige	Restabfälle,	für	die	keine	Vermeidungs-	oder	
Recyclingsmöglichkeiten	bestehen,	zutreffend.	Für	andere	bisher	noch	im	Haus-	oder	Sperrmüll	enthal-
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tenen	Abfallbestandteile	wird	jedoch	durch	eine	Erhöhung	der	Verbrennungspreise	das	Recycling	grund-
sätzlich	begünstigt.	Insofern	besteht	durchaus	auch	eine	teilweise	Lenkungswirkung.

7.	 Welche	Auffassung	vertritt	die	Landesregierung	im	Hinblick	auf	die	Kritik	eines	Verbands	kommunaler	
Unternehmen,	dass	die	CO2-Bepreisung	bei	der	Müllverbrennung	Abfallexporte	in	Länder	mit	qualitativ	
minderwertigen Behandlungsanlagen zur Folge haben werde (bitte begründen)?

Antwort:
Die	bereits	in	Frage	3	genannte	Studie	erwartet	nur	ein	begrenztes	Risiko	für	zunehmende	Abfallliefe-
rungen ins Ausland. Die Entsorgungskapazitäten in den angrenzenden Mitgliedstaaten seien begrenzt 
und	zeigten	auch	einen	eher	rückläufigen	Trend.	Außerdem	würden	die	steigenden	Transportkosten	Ex-
porte	zusätzlich	unattraktiv	machen.	In	der	Studie	wird	weiterhin	ausgeführt,	dass	ein	langfristig	relevan-
ter	Einfluss	der	CO2-Bepreisung	auf	eine	importorientierte	Anlagenplanung	in	anderen	Ländern	nicht	er-
kennbar	ist.	Die	Landesregierung	hat	hierzu	keine	andere	Auffassung.	

Stengele 
Minister
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